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§ 5 PassV
 PassV - Passverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.07.2021

(1) Personalausweise werden als Karte auf Kunststo basis nach den Mustern der Anlage F ausgestellt. Für die

Herstellung des Dokumentes sind Verfahren zu wählen, wie sie in der Europäischen Union für die fälschungssichere

Gestaltung von Dokumenten vorgesehen sind.

(2) Auf der Rückseite des Personalausweises dürfen über der maschinenlesbaren Zone in einem Feld im Hochformat

Angaben zum Hersteller und die Chargennummer aufgebracht werden.
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